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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 008-25-EK7
MafRnahme Notwendige MaRnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitét in Ludwigshafen

Auftragsbezeichnung Schall- und Erschitterungsgutachten fur Notwendige MaBnahmen zur Gewéhrleistung der

Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

Auftragsbeschreibung Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir vier Gleisverbindungen
VERFAHREN

Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

Liefer-/Ausfuhrungsort 67067 Ludwigshafen

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Offenes Verfahren (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe
Hochstzahl der Lose pro Angebot
Zuschlagskriterium Niedrigster Preis
Klassifizierungen Code Bezeichnung
71313000-5 Umwelttechnische Beratung

71313200-7 Beratung im Bereich Schallschutz und Raumakustik

71319000-7 Gutachterische Tatigkeit

ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind nicht zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
http://lwww.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Textform nach §126b BGB

Bestellung

Nein

Nein

28.02.2025


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 31.03.2025 23:59:00
Frist Bieterfragen 21.03.2025 23:59
Er6ffnungstermin
Bindefrist 30.04.2025
Versand Vorabinformation 17.04.2025
AUFTRAGSDAUER
Beginn 01.05.2025
Ende 31.10.2025
Anmerkungen Beginn: Sofort nach Zuschlagserteilung Finalisierung Gutachten September/Oktober 2025

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen miissen bis spatestens 21.03.2025 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uiber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Informationen zum Vergabeverfahren rn
[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaRnahmen zur

Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

Verfahrensbrief

1 Ubersicht

1.1 Auftraggeber

Auftraggeber ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), Méhlstralle 27, 68165
Mannheim.

1.2 Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief méchte die Rhein-Neckar-Verkehr (,rnv* oder ,Auftraggeber®)
den Ablauf des Verfahrens tber die Schall- und Erschitterungsgutachten fur Notwendige
MaRBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat beschreiben.

1.3 Verfahrensablauf
X offenes Verfahren
] nicht offenes Verfahren
[ Verhandlungsverfahren
[] Wettbewerblicher Dialog
[] offentliche Ausschreibung

1.4 Zeitplan

Der vorlaufige Terminplan fur das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus:

Termin Verfahrensschritt

31.03.2025, 10:00

Uhr Schlusstermin fur den Eingang der Angebote

31.03.2025, 10:00

Uhr Angebotsoéffnung

21.03.2025, 10:00

Uhr Fragen zu den Vergabeunterlagen

30.04.2025 Zuschlags- und Bindefrist

Sofort nach

Zuschlagserteilung Leistungsbeginn
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[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaRnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

1.5 Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren] nach der Sektorenverordnung (SektVO)
und dem GWB], durchgefuhrt.

2 Verfahrensbedingungen

2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt Uber die Vergabeplattform
https://iwvww.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off]. Jeder Bieter ist verpflichtet,
sich Uber die Vergabeplattform https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off] regelméRig und selbststédndig uber zur Verfugung
gestellte, gednderte oder zusatzliche Dokumente und Beantwortungen von Bieterfragen zu
informieren.

Angebote sind ausschlieRlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB tber
die Vergabeplattform der rnv unter https://iwww.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off] einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschlieBlich Uber die vorgesehene
Funktion auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung mittels Bieternachricht
fuhrt zum Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzuldssig und kénnen
zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fihren. Etwaige Anderungen an den
Eintragungen des Bieters mussen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit

2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen der rnv durfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfullung des
evtl. folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede
Verwendung fir andere Zwecke, jede Veréffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe
an Dritte ist ohne die ausdruickliche Zustimmung der rnv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - Giber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten.
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2.3 Angebote

2.3.1 Hinweispflicht der Bieter und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriche oder verstoBen diese nach Auffassung des Bieters gegen
geltendes Recht, so hat der Bieter die rnv unverzuglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den (bersandten Unterlagen sind unverzuglich,
spatestens aber bis zum

21.03.2025, 10:00 Uhr]

Uiber die Vergabeplattform https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard off] |
zu stellen.

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen
erfolgen grundsatzlich tber die Vergabeplattform https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off].

2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB uber die Vergabeplattform der rnv unter
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off bis zum

31.03.2025, 10:00 Uhr]
einzureichen.

Verspatet eingegangene Angebote werden nicht berticksichtigt. Das Recht zur Nachforderung
bei unvollstdndigen Angeboten bleibt davon unberihrt.

2.3.3 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzuldssigen Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden grundsatzlich vom Verfahren
ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte
daruber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fuhren kénnen.
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Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach § 1
GWB zu verbotenen Einschrankungen oder Verfalschungen des Wettbewerbs fiihren kann.

2.3.4. Bietergemeinschaften (Anderungen in dem Zusammenhang)

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes
Bietergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklarung mit dem
Angebot einreichen (Formblatt B.I. 1).). Eine Veranderung der Zusammensetzung der
Bietergemeinschaft ist grundséatzlich unzulassig.

2.3.5. Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen
dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofir er die Kapazitaten des anderen
Unternehmens in Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich
der Bieter bezieht, muss seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe
stattfindet. Das bedeutet, dass im Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die Technische und
berufliche Leistungsfahigkeit auch Referenzen des anderen Unternehmens anzugeben sind.

AulRerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses Unternehmens
nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfugung
gestellt werden (Formblatt B.IX.1).

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber priifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bieter fur die Erfullung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will,
die entsprechenden Kriterien erfullt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende
Ausschlussgriinde nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgriinde nach § 124 GWAB,
vorliegen. Hierfir muss der Bieter durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausflllen lassen
und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB
bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt oder das Unternehmen das
entsprechende Eignungskriterium, fir das es benannt wurde, nicht erfallt, wird der
Auftraggeber dem Bieter gema § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der
Auftraggeber nach pflichtgemaRem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen
ersetzen muss. Fur die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die
rnv den Bietern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem
spateren Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitaten
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

2.3.6. Inhalt der Angebote

Von den Bietern sind mit dem Angebot alle geforderten Unterlagen und Nachweise
einzureichen. Soweit den Bietern Formblatter zur Erstellung der Angebote zur Verfigung
gestellt wurden, sind diese Formblatter fur die Erstellung des Angebotes zu verwenden.
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2.3.7 Eréffnungstermin der Angebote

Zum Eréffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevoliméachtigte nicht zugelassen.

2.3.8 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen].

2.3.9 Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Prufung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden. Ein
zwingender Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123
GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB
geregelten Voraussetzungen abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach §
124 GWB, nach § 21 Arbeithehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), nach § 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach § 21
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemaRem
Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

2.3.10 Priifung auf Erlaubnis zur Berufsausiibung und Leistungsfahigkeit

Es erfolgt die Prufung der Befédhigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung, der wirtschaftlichen
und finanziellen Leistungsfahigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit des
Bieters gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten
Angaben, Erklarungen und Nachweise.

2.3.11 Priifung und Wertung der Angebote

e Formale Priifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunachst anhand
der in den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht Gberprifen.
Soweit sich daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollsténdig
sind, wird der Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern,
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollstandigen.

e Angemessenheitspriifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich prufen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den
Bietern angegebenen Preise auf deren Angemessenheit Uberprifen. Soweit sich daraus
ergibt, dass ein Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird
der Auftraggeber den Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemaR § 54 SektVO
aufzuklaren.
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e Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt auf der
Grundlage des folgenden Wertungskriteriums:

100% Preis.

Der Zuschlag erfolgt gemaR § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftliche Angebot, gemaR dem
oben genannten Zuschlagskriterium.

2.3.12 Anfordern zusitzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behélt sich vor, von den Bietern zusatzliche Unterlagen zur Aufklarung,
Verifizierung und Validierung der eingereichten Angaben, Erklédrungen und Nachweise
anzufordern.

Auf Verlangen ist eine Urkalkulation in einem verschlossenen/versiegelten Umschlag mit
Angabe der Projektnummer und Projektbezeichnung dem Auftraggeber zu Uberreichen.

2.3.13 Zuschlag

Die nicht erfolgreichen Bieter werden tber die Zuschlagsabsicht gemal § 134 GWB informiert
werden.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 30.04.2025]. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an
ihre finalen Angebote gebunden.

2.3.14 Kosten fiir die Teilnahme am Verfahren

Fir Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten
nicht erstattet und Entschadigungen nicht gewahrt.

3 Rigepflicht und Nachpriifung
3.1 Zulassigkeit Nachpriifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3
GWSB ist ein Nachpriifungsantrag unzulassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten VerstoR gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberuhrt,

2. VerstéRBe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. VerstéRBe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-uber
dem Auftraggeber geruigt werden,
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Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaRnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberiihrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachprifung behaupteter VergabeverstéRe an folgende Stelle
wenden:

Vergabekammer Baden-Wiirttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
Durlacher Allee 3
76137 Karlsruhe

Tel.: 0721/ 926-8730
Fax: 0721/ 926-3985
E-Mail: poststelle@rpk.bwl.de

Internet: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html]

3.3 Rechtsgrundlagen
Fur die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:
§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berticksichtigt werden
sollen, iiber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, iiber
die Griinde der vorgesehenen Nichtberticksichtigung ihres Angebots und (iber den friihesten
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fiir
Bieter, denen keine Information (ber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfiigung gestellt
wurde, bevor die Mitteilung (ber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter
ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkiirzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und
Bieter kommt es nicht an. Die Informationspflicht entféllt in Féllen, in denen das
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit
gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Auftrdége kénnen
offentliche Auftraggeber beschliel3en, bestimmte Informationen (ber die Zuschlagserteilung
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den
Gesetzesvollzug behindert, dem ©éffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder
Sicherheitsinteressen, zuwiderléduft, berechtigte geschéftliche Interessen von Unternehmen
schéadigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrdchtigen kénnte.
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Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaRnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

§ 135 Unwirksamkeit

(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der O&ffentliche
Auftraggeber

1. gegen § 134 verstoBen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Veréffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachpriifungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachpriifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter durch den o6ffentlichen Auftraggeber (iber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht
spéter als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europédischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Verdffentlichung
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europé&ischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der 6ffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu-14ssig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union
veroffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlieBen, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des
offentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begriindung der
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Ver6ffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union zu vergeben, und den Namen und die
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.

§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachpriifungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzuldssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol8 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachpriifungsantrags erkannt und gegentiiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberiihrt,
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Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaRnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

2. VerstoBe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spéatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. Verstée gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiiber
dem Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unbertihrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die
auch die abgegebenen Angebote enthalten, an die Vergabekammer weiterzuleiten. GemaR §
165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstanden Anspruch auf Akteneinsicht und
kénnen sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Auszuge oder Abschriften erteilen lassen. Die
Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen
Griinden, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs-
oder Geschaftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des Bieters, bereits mit der
Abgabe des Angebotes eine entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse enthalten.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von Mit-
arbeitern lhres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren an
uns Gbermitteln (insbesondere Teilnahmeantrage und Angebote). Im Hinblick auf die insoweit
von lhnen an uns ubersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens delegieren
wir hiermit unsere Informationspflichten gemaR den Artt. 13 und 14 DSGVO gegeniber den
betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses Hinweisblatt vor der
Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten auszuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zum Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Not-
wendige MaBBnahmen zur Gewdhrleistung der Betriebsstabilitdt in Ludwigshafen bei der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv*, ,wir‘ und ,uns“) einzureichenden Dokumente enthalten per-
sonenbezogene Daten, die fur die Kommunikation und fir die Entscheidungsfindung im Verga-
beverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher
mit gréRtmaoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemal den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europaischen
Datenschutzgrundverordnung (,,DSGVO*) uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Da-
ten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Anspri-
che und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Méohlstrale 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstrafl3e 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wirim Rahmen des Vergabeverfahrens von lhnen oder
lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantrdgen oder
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. RegelmaRig handelt es sich
dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
ldufe, Berufsabschlisse und persénliche Berufserfahrungen.

Dartber hinaus verarbeiten wir — soweit fur das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulassigerweise erheben dirfen oder die uns
von anderen Behérden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Gbermittelt werden.

Wir erheben dartiber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhebun-
gen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. tber Webformu-
lare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns Ubermittelt werden, Daten aus der Erfullung un-
serer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B. Uber
Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Wofiir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO*) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG") sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmaRigen Durchfiihrung
und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsatze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
maRigkeit, der Gleichbehandlung

= Prufung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prufung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestéatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberechtli-
che Ausschlussgrunde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= Fihrung einer sachdienlichen Kommunikation wahrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfuhrung der fur uns ver-
pflichtenden Eignungsprifung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls Er-
laubnis zur Berufsaustibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und fur
die Priufung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines VerstoRes gegen bestimmte Strafvor-
schriften erfolgt, ist diese gemaR Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbindung
mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Erfullung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten In-
teressen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten
erforderlich machen, Gberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ordnungsgemafen
Durchfuhrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden gesetzlichen Vor-
gaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. lhre perso-
nenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulassig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskinften gem. § 150a
GewO

= zustandige Stellen fur vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustandige Stellen zur Einholung von Auskinften betreffend das Vorliegen von vergabe-
rechtlichen Ausschlussgrinden

= Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstiutzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurburos, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information tber die Vergabeentscheidung

= Instanzen fur die Nachprifung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden lhre Daten an diese weitergegeben.
Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 DSGVO)
mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfullungsgehilfen) und entsprechend an-
weisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fur den Schutz lhrer personenbezogenen Daten
verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in folgenden Bereichen

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen,

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

lhre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfuhrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbewah-
rungsfristen gemafR § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rahmenver-
trages, mindestens jedoch fur drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer Unter-
schwellenvergabe gemaR § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags).
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Dartber hinaus kénnen fur uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Gemaf
diesen Vorschriften kann eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten fiir einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch lhr Unternehmen oder durch uns noch Anspri-
che bestehen oder geltend gemacht werden, werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst dann
geldscht, wenn diese Anspriche abschliefend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der gesetzli-
chen Verjahrungsfrist. Gemal den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kénnen diese
Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelméaBige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten fiir die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, I6schen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation libermittelt?

Eine Datenubermittlung in Drittlander (Staaten auRerhalb der européischen Union und des Euro-
paischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rechte:
a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung dartber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie ein
Recht auf detaillierte Auskunft Uber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die Aus-

kunftserteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. b)
DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzigliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Beriicksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die Ver-
vollstdndigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer erganzenden Er-
klarung — zu verlangen.

c. Recht auf L6schung oder ,,Recht auf Vergessenwerden® (Art. 17 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Léschung
lhrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genannten
Fallen eingeschrankt.

d. Recht auf Einschriankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit uber
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Widerspruch
gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Interessen
Uberwiegen.

e. Recht auf Dateniibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag geman Art. 6 Abs.
1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten Vo-
raussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestellten
personenbezogenen Daten oder deren Ubermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlan-
gen (Recht auf Dateniibertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaRlichen
VerstoRRes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstoRt.

Die Anschrift der fur die rnv zustédndigen Aufsichtsbehérde lautet:

Landesbeauftragter fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit
KénigstralRe 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@Ifdi.owl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen méglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberuhrt.

9. Besteht fiir Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fir die Durchfihrung und Verwaltung eines rechtmaRigen Vergabeverfahrens
und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als 6ffentlichem
Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmafige Durchfihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsatzlich keine vollautoma-
tisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in Einzel-
fallen einsetzen, werden wir Sie hieriber gesondert informieren.

| Widerspruchsrecht gemaB Art. 21 DSGVO
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Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemaR Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO (Daten-
verarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwégung) erfolgt, Widerspruch gemaR Art. 21 Abs. 1
DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fiir ein etwa auf diese Bestimmung gestiitztes Profiling im Sinne von
Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen,
Rechte und Freiheiten liberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei moéglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.

Seite 6 von 6
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Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

1. Bestehende Situation und Beschreibung der MaBnahme

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) als Auftraggeber (AG) der im Folgenden beschriebenen MafRnahme
.Notwendige Malinahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen” plant im
linksrheinischen Stadtbahnnetz an betrieblich relevanten Punkten verschiedene Gleisverbindungen zur
Erhéhung der betrieblichen Resilienz .

Zur Bewaltigung der zukinftigen verkehrlichen Herausforderungen sowie zur Stabilisierung und
Sicherstellung des Angebotes im offentlichen Personennahverkehr (OPNV) ist die Erganzung der
Schieneninfrastruktur im Stadtbahnnetz Ludwigshafen zur Erhéhung des Netzwiderstandes unerlasslich.
Durch die zukiinftigen Angebotsausweitungen leistet der OPNV einen wesentlichen Beitrag zur
Verkehrsentlastung (u. a. wahrend des Neubaus der StadtstralSe City West als Ersatz fur die HochstralSe
Nord und des Wiederaufbaus der Hochstrase Sid) und stellt perspektivisch einen unabdingbaren Baustein
zur Verkehrswende dar. Dariiber hinaus wird durch die Erganzung der Schieneninfrastruktur ein stabiler
und gleichzeitig flexibler Betriebsablauf gewahrleistet, was ein essenzieller Bestandteil eines starken und
zukunftsfahigen OPNV ist.

Die Aufrechterhaltung der ErschlieBungs- und Bedienqualitdten im OPNV sowie eine zukunftsorientierte
und nachhaltige Verdichtung der Leistungen ist nur durch eine Erweiterung von schienengebundener
Infrastruktur mit zusatzlichen Gleisen moglich. Ohne erganzende InfrastrukturmaSnahmen kann die
ErschlieBungs- und Bedienqualitdten des OPNV nicht mehr sichergestellt werden. Demzufolge ergibt sich
ein nicht widerstandsfahiges Verkehrsnetz gegentber Stérungen oder baustellenbedingten Sperrungen.

Planerische Beschreibung der MalSnahme

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die im Rahmen des Projekts geplanten Gleisverbindungen.

I mogliche Verbindungen (ber die Hauptachsen

weitere Verbindungen Oppau
GLEISVERBINDUNG Kurt-Schumacher-Briicke
e —|
Oggersheim 4 HBORD Friesenheim LU Rathaus
Bad Diirkheim /;’ e GLEE}’:ﬁIgI;JNG o .
< LUDWIGSPLATZ

GLEISVERBINDUNG

Z,
/7’ Pfalzbau
@

LU Hauptbahnhof

Kaiser-Wilhelm-Strale

Ludwigstralie
RHEIN
Mannheim

Ostausgang
Konrad-Adenauer-Briicke

Berliner Platz

.l Bleichstrale

[T —

Mundenheim / Rheingénheim Luitpoldhafen

Abbildung 1: Schematische Ubersicht der geplanten Gleisverbindungen

20.12.2024 Seite 3
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Notwendige Manahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gleisverbindungen:

I. Ludwigshafen Hauptbahnhof Ost
neue Gleisverbindung als Umsetzanlage 6stlich der Haltestelle Burgermeister-Kutterer-StraRe

Il. Paul-Kleefoot-Platz
neue Gleisverbindung als Direktverbindung zwischen den Stadtbahnstrecken durch die Berliner Stral3e
und SchiutzenstrafSe

All. %

] = o Y G~
Abbildung 3: Lage Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz

20.12.2024 Seite 4
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Notwendige Manahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

lll. Ludwigsplatz
neue Gleisverbindung als Umsetzanlage im Bereich des Ludwigsplatzes

IV.Ludwigshafen Hauptbahnhof Nord
neue Gleisverbindung als Umsetzanlage stdlich der Haltestelle Marienkirche

20.12.2024 Seite 5
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Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

2. Angebotsgrundlagen
Der Auftraggeber ist die Rhein-Neckar Verkehr GmbH, MohlstraRe 27, 68165 Mannheim (rnv).

Das teilnehmende Unternehmen wird gebeten, ein fir den Auftraggeber verbindliches Angebot
kostenlos und ohne jede Verpflichtung fir den Auftraggeber abzugeben.

3. Inhalt des Angebotes

Das Angebot muss neben den Vorgaben aus den weiteren Vergabeunterlagen zudem mindestens
beinhalten:

- Angaben zu Mitarbeitern (Name und Qualifikation), die im Falle einer Beauftragung eingesetzt
werden. Wir bitten darum, die Leistungsfahigkeit des vorgesehenen Personals mittels einer
Referenzliste (mind. 3 Referenzen im innerstadtischen Gleis-, Tief und StraRenbau einschl.
Grindungsarbeiten fur Fahrleitungsmaste) nachzuweisen.

- Anzahl der durchschnittlich eingesetzten Mitarbeiter (vor Ort und als Backoffice), Angaben zum
geplanten Personaleinsatz einschl. Personalorganigramm

Insofern hierzu Formblatter/elektronische Formulare zur Verfligung gestellt werden, so sind diese
zwingend zu verwenden.

4. Vertragsgrundlagen

4.1 Subunternehmer

Die Leistungen werden vom Auftragnehmer grundsatzlich mit eigenem Personal ausgefihrt. Sofern der
Auftragnehmer beabsichtigt, Subunternehmer mit Teilleistungen zu beauftragen, sind diese im Angebot
zu benennen.

4.2 Auftrag und Auftragsbestatigung

Anderungen des vereinbarten Leistungsumfanges werden nur verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen
und mit einer Bestellung bestatigt werden.

5. Termine

5.1 Rahmentermine Planung

Fir die MafRnahmen geht der Auftraggeber aktuell von folgendem groben Zeitplan (Entwurf) aus:

Abschluss der Vorplanung (Verkehrsanlagenplanung) Juli 2025
Abschluss der Entwurfsplanung (Verkehrsanlagenplanung)  September 2025
Erstellung der entsprechenden Gutachten September/Oktober 2025

(Schall, Erschiitterung und Bauldrm)

20.12.2024 Seite 6




Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

Abschluss der Genehmigungsplanung
(vsl. Investitionsbeschleunigungsgesetz) Dezember 2025
Baubeginn ab 2026

Nach Auftragsvergabe wird vom Auftraggeber ein Rahmenterminplan zwischen AG und AN bestimmt,
welcher auf Grundlage des zu erstellenden Ablaufplanes verbindlich ist.

Der Auftraggeber geht von einer Genehmigung nach Investitionsbeschleunigungsgesetz fir die
EinzelmaBnahmen aus.

Nachtraglich schriftlich festgesetzte Einzeltermine gelten stets als vertraglich vereinbarte Termine. Vom

Auftraggeber nachtraglich geforderte Ausfiihrungsanderungen rechtfertigen keine Terminiiberschreitung,
sofern diese nicht unverziglich und begriindet angezeigt werden.

5.2 Rahmentermine Ausfithrung

Ausfliihrung: siehe Kap. 5.1
Gesamtbauzeit: ab 2026
20.12.2024 Seite 7
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Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

5.3 Terminverzégerungen

Bei erkennbarer Verzdogerung einer Leistung ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber
unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen und dessen Entscheidung Uber das weitere Vorgehen
einzuholen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer einen erhéhten Personaleinsatz, den Einsatz
qualifizierten Personals oder Uberstunden an Werk-, Sonn- und Feiertagen zu verlangen, wenn abzusehen
ist, dass die vorgegebenen Termine nicht eingehalten werden oder die Einhaltung des Terminplans wegen
nicht ausreichender Qualifikation des eingesetzten Personals gefahrdet ist.

Der Auftraggeber behalt sich vor, den ihm wegen Terminverzégerungen entstehenden Schaden geltend
zu machen.

6. Leistungen des Auftragnehmers

Gegenstand der zu vergebenen Gutachterleistungen ist die:

e Schall- und erschitterungstechnische Untersuchung (Betrachtung Schiene, StralRe und
Gesamtlarm) mit Beweissicherung,

e Erschitterungs- und sekundarluftschalltechnische Untersuchung und

e Schalltechnische Untersuchung zum Baularm

jeweils nach 16. BImSchV bzw. nach AVV Baularm

Es ist zu beachten, dass fir jede Einzelmanahmen I. — IV. (sieche Kap. 1) jeweils separate Gutachten zu
erbringen und bei der Angebotserstellung unbedingt zu berticksichtigen sind.

I Ludwigshafen Hauptbahnhof Ost
I. Paul-Kleefoot-Platz

M. Ludwigsplatz

V. Ludwigshafen Hauptbahnhof Nord

7. Honorarermittlung

7.1 Honorargrundlagen

Die Honorarermittlung sollte aus unserer Sicht mittels einer Aufwandskalkulation erfolgen.

a) Die Stundensatze, die Fahrtkosten sowie die Nebenkosten sind gesondert auszuweisen. Wir
wunschen uns eine pauschale Festsetzung der Nebenkosten. Derzeit nicht absehbare
Leistungen auBerhalb des vorbeschriebenen Leistungsumfangs werden stundengenau nach
den angebotenen Stundensatzen (Projektingenieur, Techn. Zeichner / Techniker)
abgerechnet.

20.12.2024 Seite 8
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Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen
Gutachten zu Schall, Erschutterung und Baularm

b) Die rnv behalt sich vor, jederzeit den Auftrag zu beenden und abzurechnen. Ein Anspruch
des Auftragnehmers auf Mehrvergltung Uber die bis dahin erbrachten Planungsleistungen
hinaus besteht in diesem Fall nicht.

Sollten Sie der Meinung sein, dass zusatzliche Leistungen erforderlich sind, so bitten wir Sie, fir diese
Leistungen ein Honorar zu ermitteln bzw. diese in Ihr Angebot aufzunehmen.

Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, von der Ortlichkeit Kenntnis erlangt zu haben und alle
sich daraus ergebenden Kosten in seinem Angebot bertcksichtigt zu haben.

7.2 Nebenkosten

Die Nebenkosten sind pauschal, je Leistungseinheit festzusetzen.

8. Anlagen / Unterlagen

20.12.2024 Seite 9
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Vertragsgrundlagen r

[V248 Schall- und Erschiitterungsgutachten]

[008-25-EK7]

Vertragsgrundlagen

Als spéatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1.

o o

Die ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur Architekten- und Ingenieurleistungen fir
alle Gesellschaften der rnv-Gruppe®

Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,
Nachweise, Erklarungen und Angaben

Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von
Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)

Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die aktuell glltige Fassung der HOAI

Die aktuell glltige Fassung des BGB

Mit gutem Gefihl unterwegs,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

//
//
rnv
///

Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Architekten- und Ingenieurleistungen
fur alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers (im Folgenden auch ,AN“ genannt) missen den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
den einschlagigen offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen sowie den
ortlichen Verhéltnissen angemessen Rechnung tragen.

Der AN hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fir das
offentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Er hat sich
rechtzeitig zu vergewissern, ob seinen Leistungen 6ffentlich-rechtliche Bedenken oder
Hindernisse entgegenstehen.

Der AN hat seinen Leistungen die schriftichen Anordnungen und Anregungen des
Auftraggebers (im Folgenden auch ,AG“ genannt) zugrunde zu legen und etwaige
Bedenken hiergegen dem AG unverziglich schriftich  mitzuteilen. Die
Leistungsanforderungen an den AN werden durch die Sach- und Fachkunde des AG
nicht gemindert. Er hat seine Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem
AG und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. Ziffer 2.) abzustimmen.

Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Tragern 6ffentlicher Belange, hat
der AN unverziiglich nach Kenntnis dem AG schriftlich mitzuteilen.

Die Haftung des AN fiir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit seiner Leistungen wird nicht
durch Anerkennung oder Zustimmung des AG eingeschrénkt.

Nicht vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen Anlage fordert,
hat der AN mit zu Gbernehmen, soweit sein Betrieb hierauf eingerichtet ist. Die
Vergutung hierfir hat der AN vor Leistungsbeginn mit dem AG schriftlich zu
vereinbaren. Das Gleiche gilt fiur Anderungen der vereinbarten Leistung. In solchen
Fallen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten
Leistung. Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unveranderter
Aufgabenstellung und bei nur unwesentlich verédnderten Forderungen begriinden
keinen Anspruch auf zusétzliche Vergiitung.

Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der AN
den AG uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziglich zu unterrichten und
mégliche Einsparungen aufzuzeigen. Der AN darf ihm Ubertragene Leistungen nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG weitergeben.
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1.8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). Er garantiert die Einhaltung der
entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange innerhalb der eigenen
Geschaftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafir Sorge,
Menschenrechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer
zur Einhaltung dieser Anforderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt sich vor,
die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltbelange beim unmittelbaren
Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu kontrollieren. Der
Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegeniiber dem unmittelbaren
Auftragnehmer, zusatzliche oder weitere Praventions- und/oder Abhilfemalnahmen
einzufihren bzw. umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie
Umweltbelangen zu kontrollieren.

2. Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich
Beteiligten

2.1 Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben, und Uber die mit diesen vereinbarten Termine und
Fristen.

2.2 Der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman
erbringen kénnen.

2.3 Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem AN und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der AN unverziglich schriftlich
die Entscheidung des AG herbeizufiihren.

2.4 Der AN hat den AG umfassend und fortlaufend Gber den Stand der Planung und die
planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten,
Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und
sich an den Vorgaben und Weisungen des AG auszurichten.

3. Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

3.1 Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverziglich tber
Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit der Bauausfiihrung
beauftragte Unternehmen ergeben kénnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche
obliegt dem AG. Der AN hat den AG bei der Geltendmachung seiner Anspriiche zu
unterstitzen.

29



rnv
3.2 Den AG bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen

Verpflichtungen, darf der AN nicht abgeben. Dies gilt auch fir den Abschluss, die
Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

3.3 Der AN darf unbeschadet Ziffer 2 Abs. 2 Dritten ohne Einwiligung des AG keine
Unterlagen aushandigen und keine Auskunft geben, die sich auf die BaumalRnahme
beziehen.

4. Herausgabeanspruch des Auftraggebers

4.1 Die vom AN zur Erfullung des Vertrages angefertigten Unterlagen, inklusive digitalen
und analogen Planen, Zeichnungs-/CAD-Dateien und digitale Datentrager, sind an den

AG jederzeit auf Verlangen, jedoch spatestens mit Stellung der Schlussrechnung
herauszugeben und werden Eigentum des AG.

4.2 Die dem AN uberlassenen Unterlagen sind dem AG spéatestens nach Erfillung des
Auftrags unaufgefordert zuriickzugeben.

4.3 Zurickbehaltungsrechte des AN sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf
unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen.

5. Urheberrecht

5.1 Der AG darf die Unterlagen fir die in der Bestellung genannte BaumalRnahme ohne
Mitwirkung des AN nutzen und &ndern. Dasselbe gilt fir das ausgefiihrte Werk.

5.2 Der AG hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des AN.
5.3 Der AN bedarf zur Veréffentlichung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

5.4 Der AN haftet dafir, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei von Rechten Dritter,
insbesondere von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten etc., sind, die die
Nutzung der Leistung durch den AG ausschlieBen oder einschranken. Wird die
vertragsgemafe Nutzung durch Schutzrechtsverletzungen Dritter beeintrachtigt oder
untersagt, ist der AN verpflichtet, nach seiner Wahl entweder die Leistung in der Weise
zu andern oder zu ersetzen, dass die Schutzrechtsverletzung entfallt, gleichwohl aber
den vertraglichen Bedingungen entspricht, oder das Nutzungsrecht zu erwirken,
sodass die Leistungen vom AG uneingeschrankt und ohne zusatzliche Kosten
vertragsgemalf genutzt werden kénnen.
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Der AN stellt den AG auf erstes Anfordern von den Anspriichen frei, die

ein Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten gegeniiber dem AG geltend macht.
Der AG ist verpflichtet, den AN unverziglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen
ihn Anspriiche wegen Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden.

6. Kostenbegriffe

Die im Zusammenhang mit der Ermittlung der anrechenbaren Kosten verwendeten Begriffe

sind wie folgt zu verstehen:

- Die vorlédufige Kostenannahme dient zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der grob
Uiberschlagigen Ermittlung der Gesamtkosten anhand entsprechender Erfahrungswerte
oder typisierender Kennwerte.

- Die Kostenschéatzung dient zur Uberschlagigen Ermittlung der Gesamtkosten und ist
vorlaufige Grundlage der Finanzierungsuberlegungen. Sie ist unter Benutzung von
Erfahrungswerten aufzustellen.

- Die Kostenberechnung dient zur Ermittlung der angenaherten Gesamtkosten und ist
Grundlage fur die erforderliche Finanzierung. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der
Entwurfsbearbeitung im Einzelnen ermittelten Mengen und den dazugehérigen
Einzelkosten aufzustellen.

- Der Kostenanschlag dient zur Ermittlung der tatsachlich zu erwartenden Gesamtkosten
durch die Zusammenstellung von Auftragnehmerangeboten, Eigenberechnungen
sowie anderen fir das Baugrundstiick und ggf. die vorausgehende Planung bereits
entstandenen Kosten.

- Die Kostenfeststellung ist der Nachweis der tatsachlich entstandenen Kosten. Hierzu
sind alle nachgewiesenen und durch Abrechnungsbeleg belegten Kosten zu ordnen
und zusammenzufassen.

7. Zahlungen

7.1 Die Schlusszahlung fir die Leistungen wird 30 Tage nach Zugang der prifbaren
Schlussrechnung féllig, wenn die fur die Berechnung des Honorars malgebenden
anrechenbaren Kosten feststehen und der AN samtliche Leistungen aus dem Auftrag
erfullt hat. Alle Rechnungen einschlieBlich Nachweise fiir Nebenkosten sind im Original
mit jeweils zwei Durchschriften einzureichen. Abschlagsrechnungen werden vom AG
nur auf Basis gemeinsam erstellter und von beiden Seiten anerkannter Aufmaflie
akzeptiert. Fur die Fristen der Rechnungserstellung des AN, insbesondere die
Ausstellung einer Schlussrechnung, gilt die gesetzliche Vorschrift des § 14 UStG.

7.2 Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung abweichend
vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist
die Abrechnung zu berichtigen. Das Gleiche gilt bei Aufmal-, Rechen- und/oder
Ubertragungsfehlern. AG und AN sind verpflichtet, sich die danach ergebenden
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Betrdge zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf den Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

7.3 Im Falle der Uberzahlung ist der AN verpflichtet, den Uiberzahlten Betrag zu erstatten.
Der zu erstattende Betrag ist vom Empfang der Zahlung an mit 5% p. a. Uber dem
Basiszinssatz fur das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

8. Kiindigung

8.1 Der AG kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Auftrag jederzeit
kiindigen.

8.2 Vergiutet werden nur die bis zum Tag der Kiindigung nachweislich erbrachten

Leistungen.

9. Haftung und Verjahrung

9.1

9.2

Gewabhrleistungs- und Schadensersatzanspriiche des AG richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.

Die Anspriche des AG aus dem Vertrag verjdhren nach funf Jahren. Die
Verjahrungsfrist beginnt mit der schriftlichen Erklarung des AG, dass die Leistungen
vertragsgemal erbracht sind, spatestens mit Anweisung der Schlusszahlung. Fir
Schadensersatzanspriiche des AG wegen Pflichtverletzungen des AN nach den
§§ 280 BGB ff. gelten die gesetzlichen Verjdhrungsfristen.

10. Haftpflichtversicherung

10.1 Der AN schlie3t eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von € 3

Mio. fiir Sach- und Vermégensschaden sowie Giber € 2 Mio. fiir Personenschéden ab.

10.2 Der AN st verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis hieriiber sowohl bei der

Auftragserteilung als auch wahrend der Projektbearbeitung auf Verlangen des AG
vorzulegen.

10.3 Der AN ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit

Deckung in der vereinbarten H6he nicht (mehr) besteht.
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11. Erfiillungsort, Gerichtsstand

11.1 Erfullungsort fiir die Leistungen des AN ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des AG.

11.2 Gerichtsstand ist Sitz des AG.

12. Arbeitsgemeinschaft

12.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte,
in der Bestellung genannte Mitglied die Federfilhrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem AG gegeniiber. Beschrénkungen seiner Vertretungsbefugnis,
die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem AG
unwirksam.

12.2 Fir die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

12.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den AG ausschlieflich an den im
Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

13. Schriftform, anwendbares Recht

13.1 Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fir den Verzicht auf die Schriftform.

13.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand Januar 2024
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | MéhistraRe 27 | 68165 Mannheim

PDF-Versand und Qualitatsanforderungen fiir Eingangsrechnung

Sehr geehrter Lieferant und Geschaftspartner,

im Rahmen der Optimierung unserer Buchhaltungsprozesse méchten wir hnen, wie auch uns,
zukUnftig den Papierversand Ihrer Rechnungsdokumente ersparen. Sie unterstiitzen uns bei diesen
Bemiihungen, in dem Sie Ihre Rechnungen und Rechnungskorrekturen ab sofort im PDF-Format
per Email Gbermitteln und uns hierdurch auch helfen die Bearbeitungszeit Ihrer Rechnungen zu
reduzieren.

Damit auch Sie diese Vorteile nutzen kdnnen, bitten wir Sie die Hinweise und Anforderungen, sowie
die Qualitatsstandards in beigefigter Ubersicht zwingend zu beachten und Ihre Dokumente
ausschlieBlich an das, fir die jeweilige Gesellschaft freigegebene Postfach zu versenden.

Bitte Berucksichtigen Sie, dass eine Abweichung von unseren Anforderungen und Qualitatsstandards
zu einer erheblichen Verzdgerung bei der Bearbeitung und Begleichung fiihren kann.

Dieses Schreiben stellt bis auf Widerruf, die schriftliche Zustimmung der RNV, sowie der in
beiliegender Ubersicht genannten Gesellschaften zum Empfang von PDF-Rechnungen dar.

Im Falle weiterer Fragen zum PDF-Versand, beantworten wir lhnen diese unter der Email-Adresse:
Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Vielen Dank fur lhre Unterstiitzung.
Mit freundlichen GriRen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Kreditorenbuchhaltung

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Mohlstrake 27 | 68165 Mannheim Deutsche Bank Mannheim Kto.-Nr. 0449 00900 - BLZ 670 700 10
Telefon: 06 21 4 65 - 0 - Telefax: 06 21 4 65 - 32 62 IBAN DE76670700100044900900 - BIC DEUTDESMXXX
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Erster Birgermeister Christian Specht Postbank Ludwigshafen Kto.-Nr. 6432-676 - BLZ 545 100 67
Geschaftsfiihrer: Martin in der Beek - Christian Volz IBAN DE55545100670006432676 - BIC PBNKDEFF545

Sitz und Registergericht: Mannheim - Handelsregister-Nr.: HRB 8674 Ust-IdNr.: DE 213122348

www.rnv-online.de Glaubiger ID: DE17RNV00000098603

1/1
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Anforderungen an den Rechnungsversand per PDF
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Sehr geehrter Lieferant und
Geschaftspartner,

mit dem Versand lhrer Rechnung per PDF
entscheiden sie sich fiir eine schnelle und
effiziente Art der Ubermittlung.

Hierdurch wird der Prozess der
Rechnungsverarbeitung verkiirzt und
eine termingerechte Zahlung ermdglicht.

Bei Nutzung des Rechnungsversands per
PDF beachten Sie bitte die im folgenden
aufgefiihrten Anforderungen und
Qualitatsstandards.

Vielen Dank fiir hre Unterstiitzung!

Anforderungen an den
PDF-Rechnungsversand

Wenn Sie den elektronischen Rechnungsversand im PDF
Format nutzen wollen, bestehen folgende
Anforderungen:

Dateiformat:

* Es werden nur Dokumente mit der Dateiendung .pdf
akzeptiert und verarbeitet.

* Bitte verwenden Sie keinen Passwortschutz

* Keine Sonderzeichen (:*?/“><) im Dateinamen

Dateiinhalt:

* Nur eine Rechnung je PDF-Datei

* Mehrseitige Dokumente und Anlagen bitte immerin
einem PDF-Dokument zusammenfassen

* Keine separaten Anlagen moglich

Emailversand:

* Jede Gesellschaft besitzt Ihre eigene Email-Adresse.
Abweichende Belegeingdnge werden nicht
bearbeitet.

* Bitte senden sie ausschlielich Rechnungen und
Gutschriften/Rechnungskorrekturen an die jeweilige
Email-Adresse.

* Abweichende Dokumente oder Anfragen kénnen
nicht beriicksichtigt werden.

Mahnungen und sonstige Riickfragen richten Sie bitte
an: Kreditorenbuchhaltung@rnv-online.de

Rechnungs- und Email-
Adressen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_RNV@rnv-online.de

MV Mannheimer Verkehr GmbH
MohlstraRe 27
68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_MV@rnv-online.de

Zentralwerkstatt fur Verkehrsmittel
Mannheim GmbH

MéohilstraBe 27

68165 Mannheim

Email-Adresse fiir PDF-Rechnungsversand:

RG_ZWM@rnv-online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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Erstellungsprozess fiir
PDF-Rechnungen

Optimaler Weise erstellen Sie das
PDF-Dokument direkt aus einem
Programm (ERP, Word, Excel,...)
und nicht aus einem gescannten
Papierdokument.

Optimal Ungeeignet

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

Postbox
RG_XXX
@rnv-
online.de

| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH -

Qualitatsanforderungen an eine Rechnung

Als Voraussetzung fiir eine schnelle Bearbeitung und
Begleichung einer Rechnung, stellt die
Rechnungsqualitat einen entscheidenden Faktor dar.
Unterstiitzen Sie daher die Verbesserung der
Rechnungsverarbeitungszeiten in dem Sie die folgenden
Mindestanforderungen beachten:

* Korrekte und vollstandige Rechnungsanschrift der
beauftragenden Gesellschaft

* Angabe der korrekten RNV-Bestellnummer

* Rechnungsdetails (Menge, Preis, Bezeichnung,
Zahlungsbedingung,...) und Abrechnungsweise
entsprechen der zugehdrigen Bestellung

* Eswird nur eine Bestellung je Rechnung abgerechnet
* Ausweis von Netto-, Steuer- und Bruttobetrag

* Angabe der Wahrung

* Ausweis des Liefer- / Leistungsdatums

* lhre Umsatzsteuer-ID ist enthalten

¢ lhre Bankverbindung (IBAN + BIC) ist angegeben

* Keine handschriftlichen Angaben

* Um eine gute Lesbarkeit zu gewahrleisten, sollte
moglichst ein weiRer Rechnungshintergrund gewahlt
werden

Fiir den Ausnahmefall einer Rechnung ohne Bestellung
geben Sie bitte den vollstandigen Namen, sowie die
Email-Adresse des Anforderers an.

Anforderungen an die Rechnungsqualitat

Beispielrechnung
Entsprechend dem RNV-Qualitatsstandard

Rechnung

Rechnungsdatum: 01.10.2020
Rechnungsnummer: RG123456
Rechnungsanschrift:

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Moéhlstrae 27
68165 Mannheim

RNV-Bestellnummer: 4xxxxxxxxx

Bezeichnung, Menge, Preis, Lieferschein, Positionsbetrag, ...

Liefer- / Leistungsdatum: 30.09.2020

Zahlungsbedingung: Netto: 1.000,00 EUR
30 Tage netto MwSt 16 %: 160,00 EUR
Gesamt: 1.160,00 EUR

IBAN: DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

BIC:  XXXXXXXXXXXX Ust.ID: DE123456789
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Angebotsschreiben

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur

Gewihrleistung der Betriebsstabilitiat in Ludwigshafen]

[008-25-EK7]

Angebotsschreiben

Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft

- N
\ ¥ 4
v r

Mit gutem Gefih! unterwegs.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben

Betreff: [Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige Mafnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen] [008-25-EK7]

Hiermit unterbreiten wir lhnen das nachfolgende Angebot, an das wir uns bis zum Ablauf der
Bindefrist am [30.04.2025] gebunden halten.

Wir haben unser Angebot ausschlieBlich auf Grundlage der Angaben der Vergabeunterlagen erstellt.

1. Angebotsinhalt

Bestandteil unseres Angebotes (Vertragsbestandteile), an das wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist
gebunden halten, sind neben diesem Angebotsschreiben folgende Unterlagen:

Vertragsbestandteil Vom Auftraggeber zur Vom Bieter ausgefullt mit dem
Verfiigung gestellte Unterlage | Angebot einzureichen

Leistungsbeschreibung ]

Besondere Vertragsbedingungen | [X

Merkblatt Elektronische X ]

Rechnung

Allgemeine X L]

Einkaufsbedingungen

Architekten- und

Ingenieurleistungen

B.l.1. — Bietergemeinschafts- X X (bei Bedarf)

erklarung

B.Il.1. — Aligemeine Angaben X X

B.IV.1. Eigenerklarung X X (bei Bedarf)

Ausschlussgrinde

B.IX.1 — Verpflichtungserklarung | [X X (bei Bedarf)

Nachunternehmer

Ausgefilltes Preisblatt auf X X

Vergabeplattform
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Angebotsschreiben r n

Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitiat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

Preisblatt Stundenlohnarbeiten X

O

Referenznachweise/
Bescheinigungen zu den
Eignungskriterien
Verpflichtungserklarung Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz
Verpflichtungserklarung
Mindestentgelt

Eigenerklarung EU-Russland-
Sanktionen

X X X
XXX KX

2. Ansprechpartner

Als vertretungsberechtigten Ansprechpartner benennen wir:

Name
Anschrift

Telefon

Telefax
E-Mail-Adresse

3. Umsatzsteuernummer und Bankverbindung

Umsatzsteuer-Nr.

Bankverbindung

Kontoinhaber
IBAN
BIC

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft erstellt, bitte die Daten des fiir die Rechnungsstellung und den
Zahlungsempfang festgelegten Unternehmens eintragen.

4. Preisangebot

Wir bieten die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen zu den von uns im
Preisblatt/Leistungsverzeichnis

eingesetzten Preisen an.



Angebotsschreiben r n Y ,/

Mit gutem Gefih! unterwegs.

[Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur
Gewihrleistung der Betriebsstabilitiat in Ludwigshafen]
[008-25-EK7]

Mit Annahme dieses Angebots durch den Auftraggeber kommt der Vertrag zustande.

Hier geméaR § 126b BGB eintragen:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben

(Name des Ausstellers dieser Erkléarung) fiir (Firmenname und Rechtsform)
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBRnahmen zur
Gewabhrleistung der Betriebsstabilitit in Ludwigshafen

008-25-EK7

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 1 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur ,G,lg
Gewabhrleistung der Betriebsstabilitit in Ludwigshafen

008-25-EK7

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite2 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBRnahmen zur

Gewabhrleistung der Betriebsstabilitit in Ludwigshafen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

008-25-EK7

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 3von7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBRnahmen zur

Gewabhrleistung der Betriebsstabilitit in Ludwigshafen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

008-25-EK7

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Seite 4 von 7
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBRnahmen zur Vit gt Gefohl untenwegs
Gewabhrleistung der Betriebsstabilitit in Ludwigshafen

008-25-EK7

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.

Seite 5von 7
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur
Gewabhrleistung der Betriebsstabilitdt in Ludwigshafen

008-25-EK7

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Seite 6 von 7
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige MaBnahmen zur
Gewadhrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

008-25-EK7

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Seite 7 von 7
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige Malinahmen zur Gewahrleistung

der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

008-25-EK7

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)

Seite 1 von 1
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige Malinahmen zur Gewahrleistung it i Gt s
der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

008-25-EK7

Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden

- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

§ 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafiig erlangter
Vermogenswerte),

§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

Seite 1 von 5
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

Schall- und Erschiitterungsgutachten fiir Notwendige Malinahmen zur Gewahrleistung
der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

008-25-EK7

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. und B.VIII.1. auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung

Schall- und Erschiitterungsgutachten fir Notwendige MaBnahmen zur Gewahrleistung der
Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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RheinlandDfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Merkblatt

fur die Abgabe einer Tariftreueerklarung und/oder Mindestentgelterklarung nach
dem rheinland-pfalzischen Landesgesetz zur Gewahrleistung von Tariftreue und
Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz —
LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426), zuletzt gedandert durch das Landes-
gesetz zur Anderung haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften vom

26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Das Landestariftreuegesetz verpflichtet offentliche Auftraggeber 6ffentliche Auftrage
ab einem geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro nur an solche Unterneh-
men zu vergeben, die bei Angebotsabgabe eine Tariftreueerklarung bzw. eine Min-

destentgelterklarung vorlegen.

Das Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen Er-
klarungen unterstitzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Merkblatt sowie die
bereitgestellten Mustererklarungen lediglich Arbeitshilfen darstellen, fur die keine Haf-
tung Ubernommen wird.

1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt fiir
jeden offentlichen Auftrag?

Nein. § 2 LTTG beschrankt den Anwendungsbereich auf offentliche Auftrage ab einem
geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro. Bei der Schatzung des Auftragswer-
tes gilt § 3 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV). Danach ist von der geschatzten Ge-
samtvergutung fur die vorgesehene Leistung einschliel3lich etwaiger Pramien oder
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder etwa-
ige Vertragsverlangerungen zu berucksichtigen.
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Wenn danach das LTTG grundsatzlich anwendbar ist, kann der 6ffentliche Auftragge-
ber beim Einsatz von Nachunternehmern oder Beschaftigten eines Verleihers durch
den Auftragnehmer oder Nachunternehmer auf die Vorlage von Tariftreue- bzw. Min-
destentgelterklarungen verzichten, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mers oder Verleihers weniger als 10.000 Euro betragt. Dieser Verzicht tritt jedoch
nicht kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer gesonderten Erklarung des offentlichen
Auftraggebers.

2. Welche Erkldarung muss ich/miissen wir als Bieter/Bewerber
abgeben?

2.1 Tariftreueerklarung

Es ist vorrangig zu prifen, ob nach § 4 Abs. 1 oder 3 LTTG eine Tariftreueerklarung
abzugeben ist.

a) Tariftreueerklarung nach § 4 Abs. 1 LTTG

Eine Pflicht zur Abgabe einer Tariftreuerklarung besteht nach § 4 Abs. 1 LTTG fir sol-
che Unternehmen, die sich um offentliche Auftrage bewerben, die vom Arbeithehmer-
Entsendegesetz (AENtG) erfasst werden. Diese Unternehmen mussen sich bei Ange-
botsabgabe verpflichten, inren Beschaftigten bei der Ausfihrung der Leistung ein Ent-
gelt zu zahlen, das in Héhe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen
Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes gebunden ist.

Eine Bindung durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz besteht, wenn der Tarifvertrag
als Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 AEntG flr allgemeinverbindlich erklart ist
oder eine Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a AEntG vorliegt.

Gemal § 4 Abs. 1 AEntG kénnen Tarifvertrage in folgenden Branchen zwingend An-
wendung finden:

m des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baube-
triebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBI. | S. 2033), zuletzt geandert
durch die Verordnung vom 26. April 2006 (BGBI. | S. 1085), in der jeweils gel-
tenden Fassung einschlieldlich der Erbringung von Montageleistungen auf Bau-
stellen aufderhalb des Betriebssitzes,

m der Gebaudereinigung,
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m fur Briefdienstleistungen,

m fur Sicherheitsdienstleistungen,

m fUr Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

m fur Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaft,

m der Abfallwirtschaft einschlieRlich Stral3enreinigung und Winterdienst,

m fur Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch,

m fur Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung daflr, dass ein solcher Tarifvertrag Anwendung findet, ist jedoch, dass
der Betrieb Uberwiegend in einer dieser Branchen tatig ist. Dies muss im Einzelfall an-
hand der tatsachlichen Verhaltnisse vom Auftragnehmer gepruft werden.

Fir alle anderen als die in § 4 Abs. 1 AEntG genannten Branchen kdnnen Tarifver-
trage nach § 4 Abs. 2 AEntG zwingend Anwendung finden. Auch hier muss eine Ein-
zelfallprifung durch den Bieter/Bewerber erfolgen.

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der Service-
stelle beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung als ,Mustererklarung 1*
abzurufen.

Eine Aufstellung der tariflichen Mindestldéhne im Sinne des AEntG wird durch das Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegeben und stichtagsbezogen
aktualisiert. Die Ubersicht ist tiber die Internetseite der Servicestelle LTTG unter
https://Isjv.rlp.de/de/buergerportaleservice/downloads/arbeit/#c22858 uber den Link
.Mindestléhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz* abrufbar.

Bei der Verwendung der vorgenannten Ubersicht ist indes Folgendes zu beachten:

m Da die Allgemeinverbindlichkeit zum Teil mit Rickwirkung ausgesprochen wird,
wird der Beginn der Allgemeinverbindlichkeit manchmal erst nachtraglich be-
kannt. Es kann deshalb vorkommen, dass ein Tarifvertrag im Verzeichnis noch
nicht aufgeflhrt ist, obwohl spater die Allgemeinverbindlichkeit zu einem frihe-
ren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Ebenso kann der Fall eintreten, dass ein
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Tarifvertrag noch als gultig und allgemeinverbindlich aufgeftihrt ist, obwohl die
Allgemeinverbindlichkeit bereits zu einem friiheren Zeitpunkt beendet war.

m Allgemeinverbindlicherklarungen aufgrund des Arbeithehmer-Entsendegeset-
zes ergehen zum Teil mit Einschrankungen oder Ausnahmen vom Geltungsbe-
reich bzw. vom Tarifvertragsinhalt. Fuhrt eine solche Ausnahme dazu, dass im
konkreten Fall der &ffentliche Auftrag nicht vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
erfasst wird, ist keine Tariftreue-, sondern eine Mindestentgelterklarung abzu-
geben.

m Die vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales stichtagsweise erstellte
Ubersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar, so dass eine Haftung fiir die in-
haltliche Richtigkeit nicht Gbernommen werden kann. Dem Bieter obliegt da-
her weiterhin die jeweils eigenverantwortliche Prifung, ob ein tariflicher
Mindestlohn im Sinne des AEntG fiir das Unternehmen gilt.

Es empfiehlt sich deshalb im Einzelfall Auskunft unter Bezeichnung des in Betracht
kommenden Tarifvertrages und Zeitraumes beim Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales; Referat Illa8 in 53107 Bonn einzuholen.

Wichtig: Wird im Rahmen eines offentlichen Auftrages nur ein Teil der eingesetzten
Arbeitnehmer bei der Ausflihrung der Leistung vom AENntG in der jeweils geltenden
Fassung erfasst, gilt Folgendes:

Der Bieter/Bewerber hat zu prufen, ob hinsichtlich der restlichen, von der Tariftreueer-
klarung nicht erfassten Arbeitnehmer, zusatzlich auch eine Mindestentgelterklarung
abzugeben ist.

Keine Verpflichtung besteht vor allem in folgenden Fallen:
m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeitnehmern auszufihren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieflich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.
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Die ,Mustererklarung 1“ sieht auch ein Feld fur die zusatzliche Mindestentgelterkla-
rung vor.

b) Tariftreuerklarung nach § 4 Abs. 3LTTG

Nach § 4 Abs. 3 LTTG mussen sich Unternehmen, die sich um &ffentliche Auftrage
uber Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf Strale und
Schiene bewerben, zur Tariftreue verpflichten.

Die Tariftreue bei 6ffentlichen Auftragen tber Dienstleistungen im Bereich des offentli-
chen Personenverkehrs auf Stral’e und Schiene bezieht sich auf einschlagige und re-
prasentative, mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarte Tarifvertrage. Diese wer-
den vom offentlichen Auftraggeber in der Bekanntmachung und den Vergabeunterla-
gen des offentlichen Auftrages benannt. Die Liste wird vom Ministerium flr Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie als Verwaltungsvorschrift im Ministerialblatt der
Landesregierung von Rheinland-Pfalz veroffentlicht und von der Servicestelle im Inter-
net zur Verfigung gestellt.

Beim Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung ist eine Servicestelle einge-
richtet, die Uber das Landestarifreuegesetz informiert und die Entgeltregelungen aus
den einschlagigen und reprasentativen Tarifvertragen unentgeltlich zur Verfigung
stellt.

Auf der Internetseite der Servicestelle konnen weitere Informationen enthommen wer-
den: https://Isjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/arbeit/landestariftreuegesetz-lttg/

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der Service-
stelle beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung als ,Mustererklarung 2*
abzurufen.

2.2 Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklarung:

Wenn und soweit nach dem unter 2.1 Gesagten keine Tariftreue gefordert werden
kann, mussen sich Unternehmen nach MalRgabe des § 4 Abs. 2 LTTG verpflichten,
eine Mindestentgelterklarung abzugeben.

Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG (ab 01.01.2019)

Da die Hohe des nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBI. |
S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung und der gemaR § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung zu zahlenden Mindestlohns seit 01.01.2019 den Betrag
von 8,90 € gemal § 3 Abs. 2 LTTG Ubersteigt (Mindestlohn ab 01.01.2019: 9,19 €; ab
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01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022:
9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 € brutto; ab 01.01.2024:12,41 €
je Zeitstunde), muss sich der Bieter/Bewerber, bei Leistungen, die vom Mindestlohn-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, bei Angebotsabgabe ver-
pflichten, seinen Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarif-
vertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfliihrung der Leistung
ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den jeweils geltenden Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
entspricht und Anderungen wahrend der Ausfiihrungslaufzeit gegeniiber den Beschaf-
tigten nachzuvollziehen.

Keine Verpflichtung besteht in folgenden Fallen:
m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeitnehmern auszufihren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschliefRlich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

Ein Muster zur Abgabe der Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG ist auf den
Internetseiten der Servicestelle beim Landesamt fir Soziales, Jugend und Versorgung
als ,Mustererklarung 3 abzurufen.

3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt
auch fiir Nachunternehmer bzw. fiir eingesetzte Leiharbeitnehmer?

§ 5 Abs. 2 LTTG verpflichtet die Bieter/Bewerber, Mindestentgelt- und Tariftreueerkla-
rungen auch fur Nachunternehmer, deren Nachunternehmen und Beschaftigte eines
Verleihers vorzulegen und die Erfullung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen
sicherzustellen. Insbesondere ist/sind Bieter/Bewerber verpflichtet, die Kalkulationen
der Nachunternehmer daraufhin zu Uberprifen, ob sie auf der Basis der anzuwenden-
den Tarife bzw. des Mindestentgeltes kalkuliert sein kdnnen.

Die Abgabe einer Mindestentgelterklarung kann allerdings nicht gefordert werden, falls
ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen offentlichen Auftrag ausschlielich durch die
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Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuflhren, die bei einem Nachunternehmen
mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklarung bzw.
Mindestentgelterklarung abgegeben wird?

§ 4 Abs. 6 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Tariftreueerklarung bei Angebotsab-
gabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wird, das Angebot von der
Wertung auszuschliefl3en ist.

§4 Abs. 2i.V.m. § 3 Satz 3 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Mindestentgelter-
klarung bei Angebotsabgabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt
wird, das Angebot von der Wertung auszuschliel3en ist.

Herausgeber:

Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung
— Servicestelle LTTG -

Postfach

54229 Trier

Telefon 0651 1447-210

Telefax 0651 1447-14210
servicestelle-LTTG@)Isjv.rlp.de

www.lIsjv.rip.de
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Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer: |008-25-EK7

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Schall- und Erschitterungsgutachten fir Notwendige MalRnahmen zu

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelter-
klarung gemal § 4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufihren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer: |008-25-EK7

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Schall- und Erschitterungsgutachten fir Notwendige Malinahmen zi

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfihrung der
Leistung gemal § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern auszufihren;
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kdnnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschlielich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufihren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 17.03.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 008-25-EK7 - Schall- und Erschitterungsgutachten fir Notwendige MalRnahmen zur Gewahrleistung der
Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

SKONTO
Skonto zugelassen Nein
Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis
Gegenstand der zu vergebenen Gutachterleistungen ist die:

« Schall- und erschutterungstechnische Untersuchung (Betrachtung Schiene, StraRe und Gesamtlarm) mit Beweissicherung,
« Erschitterungs- und sekundarluftschalltechnis che Untersuchung und
« Schalltechnische Untersuchung zum Baularm

jeweils nach 16. BImSchV bzw. nach AVV Baularm

1 I. Ludwigshafen Hauptbahnhof Ost EUR ...
1.1 Grundleistung: Gutachterliche Einzelpreis [EUR]

Stellungnahme Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge  Einheit
19% 1,00 Pauschale

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 1/8



1.2

Schall- und

erschitterungstechnische

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

13

Erschiitterungs- und

sekundarluftschalltechnis che

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

1.4

Schalltechnische Untersuchung

zum Baularm

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

15

Nebenkosten

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 2/8

Gesamtpreis [EUR]

72



2 1. Paul-Kleefoot-Platz EUR ...,
2.1 Grundleistung: Gutachterliche L Einzelpreis [EUR] ;
Stellungnahme USt.[%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale
pro 100 Pauschale e
2.2 Schall-und Einzelpreis [EUR] ;
erschiitterungstechnische USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
Untersuchung
19% 100 Pauschae
pro 1,00 Pauschale e
2.3  Erschitterungs- und Einzelpreis [EUR] ;
sekundérluftschalltechnis che USt. [%] Menge  Einheit Gesamtpreis [EUR]
Untersuchung
19% 100 Pauschale
pro 1,00 Pauschale e
2.4 Schalltechnische Untersuchun . Einzelpreis [EUR ;
zum Baularm g USt. [%] Menge  Einheit P [ ] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 3/8
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2.5

Nebenkosten

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

Ill. Ludwigsplatz

Grundleistung: Gutachterliche

Stellungnahme

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.2

Schall- und

erschitterungstechnische

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.3

Erschitterungs- und

sekundarluftschalltechnis che

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Leistungsverzeichnis - 4/8

Gesamtpreis [EUR]
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3.4 Schalltechnische Untersuchung
zum Bauléarm

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

3.5 Nebenkosten

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

4 IV. Ludwigshafen Hauptbahnhof Nord

4.1 Grundleistung: Gutachterliche
Stellungnahme

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]
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4.2

Schall- und

erschitterungstechnische

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

4.3

Erschiitterungs- und

sekundarluftschalltechnis che

Untersuchung

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

4.4

Schalltechnische Untersuchung

zum Baularm

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

4.5

Nebenkosten

USt. [%]
19%

Menge  Einheit
1,00 Pauschale

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Pauschale
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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KRITERIENKATALOG 17.03.2025

Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 008-25-EK7 - Schall- und Erschitterungsgutachten fur Notwendige MalRnahmen zur

Gewahrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

EIGNUNGSKRITERIEN

1

11

1.2

13

14

Allgemeine Angaben
Gewichtung: 0,00%
Erklarung Insolvenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/wir erkléare(n), dass fur mein/unser Vermdgen kein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterfiihrung der
Geschéafte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich erklare, daf ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrdge zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschlief3lich der Unfallversicherung ordnungsgeman
nachgekommen bin/sind.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung des Bieters [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/wir erklare(n), dass ich/wir rechtlich und tatsachlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zuganglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegentiber Stellen der Bérsenaufsicht,
Regulierungsbehérden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegenuber ausléandischen
Sicherheitsbehodrden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fur mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kénnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schitzenswert ansehen wiirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kénnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer miindlichen Présentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen durfen ausschlieBlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fir Informationen, die bereits rechtmaRig bekannt sind oder auBerhalb des Vertrages
ohne Verstol3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ 1 Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Eigenerklarung zum nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 0,00%

Kriterienkatalog - 1/15
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21

211

212

2.13

2.2

221

Erklarung gem. §123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erklérung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/des Mitglieds

der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das

Unternehmen eine GeldbuRRe nach § 30 des Gesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten rechtskréaftig

festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs

(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und

terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer

solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis

dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder

\l;erw%ndet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
egehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter

Vermodgenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der

Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in

ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt

der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder

in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale

Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung

auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des

Strafgesetzbuchs (Forderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften

anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskréaftig verurteilten Person ist einem Unternehmen

zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehort auch die

Uberwachung der Geschéaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung
vergangen ist.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskréaftigen Verurteilung weniger
als funf Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund

abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,

wenn dies aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen

geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
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222

2.2.3

224

2.3

231

auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als funf
Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschléagen verpflichtet hat.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger
als funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des

Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem

Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des offentlichen Interesses geboten
ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnisméRig ware oder

das Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmaRnahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen Selbsteinigungsmanahmen
nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklérung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, tiber das Vermdgen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Téatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integritét des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als fiir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der
Geschéaftsfuhrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafiir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschréankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer
fur den offentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte und der
durch andere, weniger einschneidende Maf3nahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,
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2.3.2

2.3.3

2.4

241

242

243

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friheren 6ffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefuhrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurtickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des &ffentlichen Auftraggebers in unzuléssiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
kénnte, oder das Unternehmen hat fahrléssig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen tbermittelt, die die Vergabeentscheidung
des offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu tbermitteln.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja
Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaler
Ermessensausiibung, insbesondere unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéaltnismafigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmafinahmen
gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Griinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmafnahmen nachzuweisen

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. 8124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 0,00%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erklérung, dass kein Ausschlussgrund geméaR § 19 MiLoG vorliegt

[ 1 Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéahlbar
Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 821 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
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24.4

2.5

25.1

3.1

3.2

3.3

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach §21 AENtG vorliegt.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfung ) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklérung, dass kein Ausschlussgrund nach 8 21 SchwarzArbG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 0,00%
Erkléarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Wir bestétigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfuhrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulassige, wettbewerbsbeschréankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Gewichtung: 0,00%
Eigenerklarung zur Versicherungspflicht

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziiglich nach Zuschlagserteilung tiber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfugen, die Uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.

Die Deckungssumme dieser Versicherung muss je Schadensfall mindestens betragen:
- fur Personenschaden: 500.000,00 Euro
- fir Sachschaden: 500.000,00 Euro

Nachzuweisen ist dies durch die Vorlage der Kopie einer Versicherungspolice alternativ eine Bestatigung eines
Versicherungsgebers, dass er im Auftragsfall eine Versicherung mit dem Bieter abschie3en wird.

Im Falle der Bietergemeinschaft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzuléssig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fiihrt.

Variante 1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sofern der Bieter tber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfugt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine Berufs-
bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatséchlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollsténdig abdeckt. Nur, wenn er
dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie beschrieben bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe
vor und ist zum Nachweis die Versicherungsbestatigung dem Angebot beigefiigt?

[ ] Keine Angabe
[ Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Variante 2

K.O.-Kriterium: Ja

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots Uber die oben beschriebene Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfiigt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu priifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende
Versicherung gewéahrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im
Auftragsfall eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fur den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum
Vertragsende mit der geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlieBen und entsprechenden Nachweis dem Angebot
beizufugen.
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4.1

4.2

421

4211

4212

4.2.1.3

4214

Der Bieter / Die Bietergemeinschatft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung
eine wie beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung abzuschlieBen und eine entsprechende Erklarung der
Versicherung ist dem Angebot beigefuigt?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Information zur Technischen Leistungsfahigkeit

K.O.-Kriterium: Nein
Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit sind mit dem Angebot Referenzprojekte anzugeben, die
erkennen lassen, dass der Bieter zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung im Hinblick auf Art und Umfang in der Lage ist.

Der Bieter hat dazu mindestens 3 Referenzprojekte anzugeben, aus denen sich ergibt, dass der Bieter in der Vergangenheit bereits
nach Art, Komplexitat und Umfang vergleichbare Auftrage erfolgreich durchgefuhrt hat.

Mindestanforderung: B
Referenzen uber vergleichbare Gutachterleistungen in den letzten 5 Geschéftsjahren bei OPNV-MaRnhahmen.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu lhren Referenzen und geben die entsprechenden Informationen an.
Nichtbeantwortung der Fragen kann zum Ausschluss fuhren.

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind diese
Angaben fir weitere Mitglieder der Bietergemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen unter "Bietergemeinschaft/Eignu
ngsleihe" anzugeben.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fiihren.

Referenzen Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gewichtung: 0,00%

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 1
Gewichtung: 0,00%

Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Kriterienkatalog - 6/15

84



4215

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.2

4221

4222

4.2.2.3

4224

4225

Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

OPNV-MaRnahmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Téatigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiihrt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Kriterienkatalog - 7/15 a5



4.2.2.6

4.2.2.7

4.2.3

4231

4.2.3.2

4233

4234

4.2.35

4.2.3.6

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

OPNV-MaRnahmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Téatigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiihrt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 3
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben méchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Leistungszeitraum [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftragsvolumen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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4.2.3.7

4.2.4

4241

4.2.4.2

4243

4244

4245

4.2.4.6

4.2.4.7

OPNV-MaRnahmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Wurden die Tétigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiihrt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Bieter/ Mitglied 1 Bietergemeinschaft - Referenz 4
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja

Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdéchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

OPNV-MaRnahmen

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Téatigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiihrt?

Kriterienkatalog - 9/15 a7



4.3

4.3.1

432

4321

4.3.2.2

4323

4324

43.25

4.3.2.6

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzen Bietergemeinschaft /Eignungsleihe
Gewichtung: 0,00%
Referenzen bei Bietergemeinschaft/Eignun gsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Sollten Sie eine Bietergemeinschaft sein oder sich einer Eignungsleihe bei einem anderen Unternehmen bedienen, so sind hier die
Angaben fur weitere Bieter der Gemeinschaft oder eignungsgebenden Unternehmen zu machen.

Die Mindestkriterien fur die Referenzen gelten auch hier.

Die Beantwortung der Fragen ist bei einer Eignungsleihe oder Bietergemeinschaft verpflichtend.
Eine Nichtbeantwortung kann zum Ausschluss fuhren.

Sollte mehr Platz fur weitere Referenzen oder Bieter bendtigt werden, kontaktieren Sie uns tber die Nachrichtenfunktion auf dieser
Plattform. Wir passen dann die Struktur entsprechend an.

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 1
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erfullt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdéchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Kriterienkatalog - 10/15
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4.3.2.7

4.3.3

4331

43.3.2

4.3.3.3

4.3.34

4.3.35

4.3.3.6

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

OPNV-MaRnahmen

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Tétigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiinrt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 2
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefiihrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mochten.
Folgende Angaben muissen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- gof. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.
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4.3.3.7

434

4341

4342

4.3.4.3

4.3.4.4

4345

4.3.4.6

4.3.4.7

OPNV-MaRnahmen

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Téatigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiihrt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 3
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefuhrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein
Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung

K.O.-Kriterium: Nein
Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss flihren.

OPNV-MaRnahmen

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Tétigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiinrt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Kriterienkatalog - 12/15 %



4.3.5

4351

4352

4.3.5.3

4354

4355

4.3.5.6

4.3.5.7

Nur eine Antwort wahlbar

ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft - Referenz 4
Gewichtung: 0,00%
Mindestanforderung an Referenz

K.O.-Kriterium: Ja
Erflllt die nachfolgend beschriebene Referenz die vorbenannten Mindestanforderungen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Referenzinhaber

K.O.-Kriterium: Nein

Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Eine Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Auftraggeber (Referenzgeber)

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben mdchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- ggf. Ansprechpartner

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Leistungszeitraum

K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefihrten Projektes an.
Geben Sie den Zeitraum monatsgenau an. (Z.B. "06/2022 bis 12/2023" oder "Juni 2022 bis Dezember 2023")

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fiihren.

Auftragsvolumen

K.O.-Kriterium: Nein

Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

Projekttitel und Projektbeschreibung
K.O.-Kriterium: Nein

Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekréaftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Nichtbeantwortung der Frage kann zum Ausschluss fuhren.

OPNV-MaRnahmen

K.O.-Kriterium: Ja
Wurden die Tétigkeiten fiir das Schall- und Erschiitterungsgutachten bei einer OPNV-MaRnahme durchgefiinrt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%

Kriterienkatalog - 13/15 o1



51

5.2

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

K.O.-Kriterium: Nein

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in
Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer)
benennen und angeben, woflr er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. Entsprechende
Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie fur den Bieter vorzulegen waren.
AuR3erdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung gestellt werden. Nachunternehmer, die der Bieter fir die
Auftragsausfiuihrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, mussen
in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Formblatter zur Verfiigung gestellt.

Erkléarung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefiilite Formbléatter als Anlage bereitgestellt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarungen zur wirtschaftlichen Lage
Gewichtung: 0,00%
Eigenerklarung zu Umsatz
Gewichtung: 0,00%
Umsatz

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/die Bietergemeinschaft gibt den in den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren erzielte Umsatz, d.h. fur die
Geschéftsjahre, welche in den Jahren [2022, 2023, 2024] abgeschlossen wurde, an.
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2022
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024
Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein
Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2022

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

Gof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2024

Kriterienkatalog - 14/15
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7.1

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

9.1

Erklarung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung erforderliche Kapazitaten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklart, dass er tber die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitaten verfugt, um

seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemaf nachzukommen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Erklarungen zu Nachweisen
Gewichtung: 0,00%
Ubersicht tiber beizufigende Nachweise

K.O.-Kriterium: Nein

Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufiigen:
- Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)

Handelsregisterauszug
Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) ist als Anlage beigeflgt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefiigt

K.O.-Kriterium: Ja
Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) nicht beigefiigt ist:

Nur eine Antwort wahlbar

Nur eine Antwort wahlbar

Wurde ein solcher beantragt, ist der Nachweis Uiber die Beantragung beigefugt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen

unaufgefordert Gber die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

KMU
Gewichtung: 0,00%
Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgrof3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRBunternehmen Uber 249 tatige Personen oder tiber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

Nur eine Antwort wahlbar

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der tberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der

Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] Kleinstunternehmen (0)

[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] GroBunternehmen (0)
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Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 008-25-EK7 - Schall- und Erschitterungsgutachten fur Notwendige MalRnahmen zur
Gewabhrleistung der Betriebsstabilitat in Ludwigshafen

LEISTUNGSKRITERIEN
1 Angaben zu Mitarbeitern [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Wurden Angaben zu Mitarbeitern, die im Falle einer Beauftragung eingesetzt werden dem Angebot beigefugt?
Wir bitten darum, die Leistungsfahigkeit des vorgesehenen Personals mittels einer Referenzliste nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

2 Eingesetzte Mitarbeiter [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Wourde im Angebot die Anzahl der durchschnittlich eingesetzten Mitarbeiter (vor Ort und als Backoffice) fur dieses Projekt angegeben?

[ ] Keine Angabe (0)
| Ja (0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Kriterienkatalog - 1/1

94



Typ
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname
Angebotsschreiben_final.d ocx
Preisblatt_Stundenlohnarb eiten_008-25-EK7.xlsx

GroRe
57,27 KB
18,11 KB

MIME-Type
docx
xlsx

95



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Verfahrensinformationen
	Verfahrensbrief.pdf
	RNV_Datenschutzinformation

	Vertragsbedingungen und Leistungsbeschreibung
	Leistungsbeschreibung_Schall-Erschütterung_V248
	008-25-EK8_Vertragsgrundlagen
	AGB Architekten- und Ingenieurleistungen_Januar 2024
	Anlage Merkblatt Elektronische Rechnung
	AnschreibenPDF Rechnung
	Anforderungen PDF-Rechnung


	Auszufüllende und einzureichende Unterlagen
	Angebotsschreiben
	B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung
	B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen
	B.IV.1. - Eigenerklärung  Ausschlussgründe
	B.IX.1. -Verpflichtungserklärung qualifizierten NU
	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten


	LTTG - Rheinland-Pfalz
	Merkblatt_LTTG_2023-12
	Merkblatt
	1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt für jeden öffentlichen 
	2. Welche Erklärung muss ich/müssen wir als Bieter/Bewerber  abgeben?
	2.1 Tariftreueerklärung
	2.2 Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklärung:

	3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch für Nachuntern
	4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklärung bzw. Mindestentgelterklärung abge


	Mustererklaerung_1_AEntG_2023.pdf
	Mustererklärung 1
	für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  (AEntG) vom 20. April 200
	nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftre

	Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2023.pdf
	Mustererklärung 3




	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




